
1 BYGRSC variabel, möglich z. B. 
auch 1101 bei Schülern oder 
3321 bei Regelaltersrentnern.

2 Geringfügig entlohnte und 
kurzfristige Beschäftigungen 
werden nach § 8 Abs. 2 SGB IV 
nicht zusammengerechnet.

3 Möglichkeit der Befreiung von 
der RV-Pflicht auf Antrag des 
AN (BYGRSC X500). Gilt jedoch 
nicht, wenn Verzicht in einem 
weiteren vor dem 01.01.2013 
aufgenommenen Minijob 
bereits erklärt wurde.

Schaubild 1: Prüfung des Vorliegens einer geringfügig entlohnten Beschäftigung
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Ausübung einer weiteren – nicht 
kurzfristigen Beschäftigung?

Monatliches Arbeitsentgelt der  
weiteren Beschäftigung über  
538 Euro (= Hauptbeschäftigung)?

Wird bereits ein Minijob mit Verdienstgrenze 
neben einer Hauptbeschäftigung ausgeübt?

Arbeitsentgelt beider Beschäftigungen zusammen 
über 538 Euro?

Versicherungsp�ichtige Beschäftigung 
BYGRSC 11111

Ist die Beschäftigung zeitlich 
befristet?

Prüfung kurzfristige 
Beschäftigung

Ausübung einer Beschäftigung  
mit regelmäßigem Arbeitsentgelt 
über 538 Euro?

siehe 
Schaubild 2

Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Versicherungsfreiheit in der KV und ALV, 
keine Versicherungsp�icht in der PV

Versicherungsp�icht in der RV (Möglichkeit 
der Befreiung auf Antrag3)

Besteht eine gesetzliche 
Krankenversicherung (p�icht- oder freiwillig 
versichert, Familienversicherung)?

BYGRSC 01003 AG  15%  RV
  AN  3,6% RV

BYGRSC 61003 AG  13%  KV
  AG  15%  RV

  AN  3,6% RV

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



Schaubild 2: Prüfung der Versicherungspflicht für mehrere Minijobs mit Verdienstgrenze, 
die neben einer Hauptbeschäftigung ausgeübt werden 1 Geringfügig entlohnte Neben-

beschäftigungen werden in 
der ALV weder untereinander 
noch mit der versicherungs-
pflichtigen Hauptbeschäftigung 
zusammengerechnet.

2 Möglichkeit der Befreiung von 
der RV-Pflicht auf Antrag des 
AN (BYGRSC X500). Gilt jedoch 
nicht, wenn Verzicht in einem 
weiteren vor dem 01.01.2013 
aufgenommenen Minijob 
bereits erklärt wurde.

Besteht in der Hauptbeschäftigung (HB) Versicherungsp	icht in allen Sozialversicherungszweigen?

Individuelle Prüfung für jeden einzelnen Versicherungszweig

In dem geprüften Versicherungszweig sind  
alle Minijobs geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen mit jeweils folgendem
Ergebnis:

In dem geprüften Versicherungszweig sind  
alle Minijobs versicherungsp�ichtige 
Beschäftigungen mit jeweils folgendem
Ergebnis:

RV Beitragsgruppe 1  
 (ggf. Befreiung auf Antrag,  
 dann Beitragsgruppe 5)

KV Beitragsgruppe 6, wenn gesetzlich
 krankenversichert

PV Beitragsgruppe 0

ALV Beitragsgruppe 0

Zuerst aufgenommener Minijob

Geringfügig entlohnte Beschäftigung

Versicherungsfreiheit in der KV und ALV, keine Versicherungsp	icht in der PV

Versicherungsp	icht in der RV (Möglichkeit der Befreiung auf Antrag2)

Zweiter und jeder weitere Minijob

Versicherungsp�ichtige Beschäftigung
BYGRSC 1101

Versicherungsp	icht in KV, PV und RV, Versicherungsfreiheit in ALV1

Ist die HB in dem einzelnen Versicherungszweig versicherungsfrei 
oder nicht versicherungsp	ichtig?

Übersteigt das Gesamtentgelt aus allen Minijobs die Grenze von 
538 Euro?

RV Beitragsgruppe 1

KV Beitragsgruppe 1 (ggf. erstreckt
 sich eine Versicherungsfreiheit aus
 der HB, dann Beitragsgruppe 0)

PV Beitragsgruppe 1

ALV Beitragsgruppe 1

für den jeweiligen 
Versicherungszweig 
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